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Vorteil für Verbrecher
Gedanken zum Urteil des Gerichts-

hofs der Europäischen Union (EuGH) 
zur Vorratsdatenspeicherung von 
Gerhard Knorr, stellv. Landesvorsit-
zender und Vorsitzender des FA Kri-
minalpolizei

Zugegeben, die Überschrift habe 
ich von einem Artikel des FOCUS-
Nachrichtenmagazins, Nr. 16 vom 
12. 4. 2014, abgeschrieben, weil ich 
der Ansicht bin, dass sie mit nur drei 
Worten absolut treffend die Kehrseite 
des Urteils des EuGH zur Vorratsda-
tenspeicherung beschreibt. Während 
die deutsche Medienlandschaft die 
Entscheidung nahezu unreflektiert 
bejubelte, machten sich drei Autoren 
der FOCUS-Politikredaktion auch 
Gedanken darüber, wie sehr das Ur-
teil die Aufklärung bestimmter Straf-
taten erschwert, wenn nicht sogar un-
möglich macht.

Wer auf der Internetseite www.fo-
cus.de die Überschrift als Suchbegriff 
eingibt, gelangt in wenigen Schritten 
zu dem wirklich lesenswerten Artikel. 

Ich bin mir sicher, dass es sich die 
Richter bei ihrer Entscheidung, die 
Richtlinie 2006/24/EG für ungültig zu 
erklären, nicht leicht gemacht haben. 
Und ihnen traue ich noch am ehesten 
zu, dass sie dabei auch die Folgen des 
Urteils für die Opfer im Blick hatten. 
Warum sonst haben sie die Speiche-
rung von Verbindungsdaten vom 
Grundsatz her erlaubt und sehen diese 
ausdrücklich als geeignetes Werkzeug 
für die Ermittlungsbehörden an? Es 
werden allerdings deutlich engere 
Grenzen für den erlaubten Zugriff und 
wirksame Maßnahmen zum Schutz vor 
unberechtigten Zugriffen gefordert. 

Wer behauptet, dass die Vorratsda-
tenspeicherung nun überhaupt nicht 
mehr zulässig ist, dem empfehle ich 
ganz einfach einmal das Urteil vom 
8. 4. 2014 zu lesen. Es ist wirklich sehr 
hilfreich zu wissen, worüber man 
spricht! 

Mir ist bewusst, dass die Vorratsda-
tenspeicherung einen massiven Ein-
griff in die Art. 7 (Achtung des Privat- 
und Familienlebens) und 8 (Schutz 
personenbezogener Daten) der Char-

ta der Grundrechte der Europäischen 
Union darstellt. Aber ich bin gerne 
bereit, in einem genau definierten 
Rahmen diesen Grundrechtseingriff 
zu dulden, wenn dadurch im Gegen-
zug die Rechte von Opfern schwerster 
Straftaten geschützt werden können. 
Und wo der Schutz bedauerlicherwei-
se zu spät kommt, da müssen die Tä-
ter zur Rechenschaft gezogen wer-
den!

Wer die Vorratsdatenspeicherung 
trotzdem gänzlich ablehnt oder ihre 
Umsetzung unnötig verzögert, der 
muss sich auch mit den möglichen 
Folgen für die Opfer auseinanderset-
zen. Wenn die aktuelle Rechtslage 
z. B. die Ermittlung einer IP-Adresse 
unmöglich macht oder deshalb nicht 
ermittelt werden kann, welches Han-
dy sich in Tatortnähe befunden hat, 
dann gibt es Straftaten, die aus genau 
diesem Grund ungeklärt bleiben. 
„Das spielt Mördern und Kinder-
schändern in die Hände.“ Dieses 
weitere Zitat aus dem FOCUS-Artikel 
bringt es auf den Punkt. 

Überhaupt findet in der ganzen 
medialen und politischen Diskussion 
die Stimme der Opfer zu wenig Ge-
hör. Wer hört das Weinen des dreijäh-
rigen Opfers eines sexuellen Miss-

brauchs, wenn der „böse Onkel“ 
immer wieder erscheint? Wer hört die 
Frage der Eltern, warum der Mord an 
ihrem Kind noch immer nicht geklärt 
wurde? Wer beantwortet die Frage 
des 86-jährigen Opfers des Enkel-
tricks, warum der Anrufer nicht er-
mittelt werden kann? Extreme Bei-
spiele? Nein, leider polizeilicher 
Alltag, wie ein Blick in die Kriminal-
statistik und das Gespräch mit den 
ermittelnden Kolleginnen und Kolle-
gen deutlich macht!

Auch ich weiß, dass die Vorratsda-
tenspeicherung kein Allheilmittel ist. 
Aber sie ist für mich ein unverzicht-
bares Hilfsmittel in einer Welt, die zu-
nehmend digital vernetzt ist und in 
der Straftaten immer häufiger im vir-
tuellen Raum begangen werden. Und 
manches Mal ist der Zugriff auf ge-
speicherte Verbindungsdaten eben 
der einzige Weg, der uns zum Täter 
führt.

Wer diese Speicherung dauerhaft 
ablehnt oder blockiert, muss sich der 
Folgen bewusst sein. Es ist unsere 
Aufgabe als Gewerkschaft, hier den 
Finger immer wieder in die Wunde zu 
legen und uns in der öffentlichen und 
politischen Diskussion ganz klar zu 
positionieren.

Absolut befremdlich finde ich es, 
dass die größte Ablehnung der Vor-
ratsdatenspeicherung aus genau dem 
politischen Lager kommt, in dem die 
Arbeit der Polizei am massivsten kriti-
siert und hinterfragt wird. Wer bei der 
Aufarbeitung der NSU-Morde laut 
nach Ermittlung möglicher  Hinter-
männer und Aufdeckung der brau-
nen Netzwerke schreit, darf uns nicht 
gleichzeitig das Werkzeug dazu aus 
der Hand nehmen oder erst gar nicht 
geben. Denn sonst trifft das zu, was 
über diesem Artikel steht: Vorteil für 
Verbrecher.

Euer

Gerhard Knorr
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Streikrecht für Beamte – 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

Eine langjährige rechtliche Ausein-
andersetzung der Gewerkschaft GEW 
mit dem Dienstherrn wurde nun mit 
Urteil des BVerwG v. 27. 2. 2014 (Az. 
2 C 1.13) juristisch beendet und auf die 
politische Schiene gehoben. Da auch 
aus den Reihen der GdP-Mitglieder im-
mer wieder einmal die Forderung nach 
einem ordentlichen Streikrecht für Be-
amte erhoben wird, lohnt es sich, die 
Urteilsbegründung in Ruhe anzuschau-
en. Das BVerwG hat in seinem Urteil 
einen sehr aufschlussreichen Exkurs in 
die Entstehung des sog. „Berufsbeam-
tentums“ unternommen und dies unter 
Berücksichtigung der EU-Rechtspre-
chung und den bislang ergangenen Ur-

teilen des Bundesverfassungsgerichts 
sehr dezidiert beurteilt und damit den 
aktuellen Gegebenheiten angepasst. 
Letztlich hat es auch dem Vertreter des 
BMI recht gegeben, der bereits vor 
zwei Jahren in Anbetracht des damals 
für ein Streikrecht sprechenden Urteils 
des VG Düsseldorf v. 15. 12. 2010 beim 
vom DGB veranstalteten jährlichen 
„Schöneberger Forum“ zum  Beamten-
recht ein Statement abgegeben hatte. 
Er hatte argumentiert, man müsse sich 
entscheiden – entweder man wolle ein 
Berufsbeamtentum, dann mit allen 
Rechten, aber eben auch Pflichten, und 
es bleibt beim Streikverbot, oder man 
will die Vorteile eines Streikrechts in 
der Tarifauseinandersetzung, dann sei 
es aber auch mit der Eigenschaft le-
benslanger Beamtenschaft, die ja letzt-
lich auch Vorteile wie die Unkündbar-
keit beinhalte, vorbei. Dann gelte ganz 
normal das Arbeitsrecht mit allen Vor-, 
aber eben auch Nachteilen. Insofern 
kann also aus der von der GEW geführ-
ten Klage nun der Bumerang, insbe-
sondere für die Lehrer, werden.

Doch der Reihe nach: Im Januar und 
Februar 2009 hatte sich eine verbeam-
tete Lehrerin aus NRW an Warnstreiks 
der GEW im Rahmen der damaligen 
Tarifrunde beteiligt und war daher 
durch ihren Dienstherrn mit einer Dis-
ziplinarverfügung wegen vorsätzlichen 
unerlaubten Fernbleibens vom Dienst 
belegt worden. Das zunächst zuguns-
ten der Klägerin ergangene Urteil des 
VG wurde durch das OVG NRW im 
Jahr 2012 aufgehoben, wogegen die 
Lehrerin unter Hinweis auf die ein-
schlägige Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte (EGMR) Revision einlegte. Der 
EGMR hatte 2008 und 2009 jeweils ent-
schieden, dass auch die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes grundsätzlich 
wie Arbeitnehmer zu behandeln seien 
und ihnen daher auch das Koalitions-
recht einschließlich des Streikrechts als 
untrennbarer Teil der Vereinigungs-
freiheit i. S. der Konvention Nr. 98 der 
Internationalen Arbeitnehmerorgani-
sation (ILO), der EU-Sozialcharta sowie 
der EU-Grundrechtscharta zustehe. Al-
lerdings gelte dies nicht für die Streit-
kräfte, die Polizei sowie die hoheitliche 
Staatsverwaltung, insofern sei hier die 
Koalitionsfreiheit auch in der einschlä-

gigen Europäischen Menschenrechts-
konvention (Art. 11 Abs. 2 Satz 1 u. 2 
EMRK) für Beschäftigte in diesen Be-
reichen eingeschränkt. Lehrer nehmen 
jedoch auch nach der Rechtsprechung 
des BVerfG von 2007 keine genuin ho-
heitlichen Aufgaben wahr, insofern ha-
ben die Dienstherrn daher auch die 
Wahl zwischen dem Beamten- und 
dem Tarifverhältnis.

Das BVerwG verfolgte die Wurzeln 
des Streikverbots i. Z. m. dem Berufs-
beamtentum bis in die Monarchie zu-
rück. Bis November 1918 war Beam-
ten selbst die Teilnahme an 
Veranstaltungen der damals kaum 
vorhandenen Berufsvertretungen un-
tersagt. Das Streikverbot wurde dann 
in der Weimarer Zeit lange diskutiert, 
nachdem den Beamten im Art. 130 
Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung 
immerhin die Vereinigungsfreiheit zu-
gestanden wurde. Nach einem Streik 
der damals bei der Reichsbahn be-
schäftigten Beamten wurde aber 
durch eine Notverordnung im Jahre 
1922 das Streikverbot für Beamte ein-
geführt. Durch die anschließende 
Rechtsprechung von Reichsgericht 
und Reichsdisziplinarhof wird es als 
grundlegendes Prinzip des Berufsbe-
amtentums angesehen, das letztlich 
auch durch das BVerfG seit 1958 im-
mer wieder als Teil des Berufsbeam-
tentums nach Art. 33 Abs. 5 GG beur-
teilt und demnach als mit dem GG 
vereinbar bestätigt wurde. Das Berufs-
beamtentum besteht aus dem Lebens-
zeit- und Leistungsprinzip und der 
Hauptberuflichkeit aufseiten des Be-
amten und mit der lebenslangen Ali-
mentationspflicht des Dienstherrn, um 
die wirtschaftliche Unabhängigkeit 
des Beamten zu gewährleisten. Sach-
wissen, fachliche Leistung und loyale 
Pflichterfüllung des Beamten sollen 
eine stabile Verwaltung schaffen und 
damit zu einer rechtsstaatlichen Bin-
dung jeden staatlichen Handelns auch 
gegenüber der Politik führen. Diese 
grundlegenden Strukturprinzipien des 
Berufsbeamtentums sind auch bei sei-
ner notwendigen Fortentwicklung i. S. 
d. Art. 33 Abs. 5 GG beizubehalten.

Die Kollision zwischen Verfassungs- 
und EU-Konventionsrecht muss nach 
Ansicht des BVerwG durch den Bun-
desgesetzgeber geregelt werden, wo-

Der Redaktionsschluss für die 
Ausgabe Juli 2014 ist am 10. Juni 
2014. Zuschriften bitte an die Re-
daktion.

REDAktiONSSchLUSS



6 – 2014 Deutsche Polizei  3

LANDESJOURNALBayern

AUS DEm LANDESBEziRk

bei folgende Punkte zu berücksichti-
gen sind:

Nach derzeitigem Recht bleibt die 
Teilnahme an einem Streik für Beamte 
weiterhin rechtswidrig, da das Grund-
gesetz nicht einfach durch die Recht-
sprechung zu ändern ist. Die Dienst-
herrn haben jedoch zu berücksichtigen, 
dass Lehrer keine hoheitlichen Aufga-
ben wahrnehmen, insofern müsste die-
ser wie auch andere Bereiche der 
Staatsverwaltung ohne Hoheitsbefug-
nisse in normale Arbeitsverhältnisse 
geändert werden, um die Vorgaben 
des EU-Gemeinschaftsrechts zu erfül-
len. Dabei sollte den vorhandenen Be-
amten ein Wahlrecht, ob weiterhin Be-
amtenverhältnis ohne Streikrecht oder 
normales Arbeitsverhältnis mit vollem 
Koalitionsrecht gelten, zugestanden 
werden. Auch die derzeitigen Beteili-
gungsrechte für die übrigen Beamten 
(so z. B. § 53 BeamtStG bzw. Art. 16 
BayBG) genügen derzeit nicht – hier 
könnte man in Anlehnung an den vom 
Bundesarbeitsgericht entwickelten 
„Dritten Weg“ analog der kirchlichen 
Arbeitsverhältnisse ein Verhandlungs- 
und Schlichtungsmodell einführen.

Besonders wichtig und für uns als 
Gewerkschaft positiv: Das BVerwG 
gab den Hinweis, dass eine Abkopp-
lung der Einkommensentwicklung der 
Beamten gegen die Alimentations-
pflicht verstößt – im Klartext also: Tarif-
ergebnisse der Beschäftigten mit 
Streikrecht sind ohne Zeitverlust 1:1 
auf die Beamten zu übertragen – die 
Teilhabe der Beamten an der allgemei-
nen Einkommensentwicklung ist näm-
lich ebenfalls Teil des sog. Berufs- 
beamtentums.  (PSch)   

Wir trauen um unsere 
Mitglieder

Schwab, Günter, 70 Jahre,
KG Schwabach

Neu, Andreas, 69 Jahre,
KG Schweinfurt

Zink, Manfred, 76 Jahre,
KG Bayreuth

Wir werden ihnen ein ehrendes 
Andenken bewahren.

NAchRUf

GdP-fachtagung für 
 Vorstände auf Landesebene

 Vom 1. bis 4. April 
fand die diesjährige 
GdP-Fachtagung auf 
Landesebene in Tit-
ting-Emsing statt. 

Landesbeauftragter 
für Schulung und Bil-
dung, Peter Pytlik, 
konnte 20 Funktions-
träger aus ganz Bay-
ern im wunderschö-
nen Altmühltal be- 
grüßen. Zusammen 
mit Seminarleiter Mi-
chael Ertl referierte er 
über die gewerk-
schaftliche Arbeit von Vorständen 
und über die Strukturen der GdP. 
Landesvorsitzender Helmut Bahr be-
suchte das Seminar und bedankte 
sich bei den Teilnehmern für ihr En-
gagement in der GdP.

heinz kiefer, Präsident von EUROcOP und 
stellv. Bundesvorsitzender a. D.

Als Referenten 
fungierten und be-
richteten aus ihren 
Geschäftsbereichen 
Melanie Brokatzky 
(GdP-Justiziarin), 
Alexander Baschek 
(GdP Service GmbH), 
Jürgen Rittel und 
Anton Obser vom 
Kooperationspart-
ner Signal-Iduna/
PVAG.

Günter Klinger 
(Landessenioren-

vorsitzender), Erwin Zacherl (lang-
jähriger Vorsitzender des Hauptper-
sonalrates a. D.) und Heinz Kiefer 
(Präsident von EUROCOP und stellv. 
Bundesvorsitzender a. D.) befanden 
sich während der Tagung mit einigen 
früheren Mitgliedern des Landesvor-
standes zufällig privat in Titting, wes-
halb Peter Pytlik die Gelegenheit 
nutzte und die drei „Urgesteine“ der 
GdP um kurze Begrüßungsworte bat. 
Alle drei begeisterten die Teilnehmer 
mit ihren Statements und wurden da-
nach mit großem Beifall verabschie-
det.

Nach vier Tagen intensiver Schu-
lungsarbeit waren sich Michael Ertl 
und Peter Pytlik darüber einig, dass 
sich hier in Titting-Emsing eine „tolle 
Truppe“ eingefunden hatte. Beide 
bedankten sich bei den Teilnehmern 
für ihr außergewöhnliches Interesse 
an der GdP und wünschten allen wei-
terhin viel Erfolg in ihrer täglichen 
Arbeit als Funktionsträger vor Ort.

 Peter Pytlik

Erwin zacherl und Günter klinger
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BG Oberfranken wählt neue Vorstandschaft

Mitte April hat die BG Oberfranken 
ihren turnusmäßigen Bezirksgruppen-
tag in den Räumen des Klosters Banz 
abgehalten.

Vormittags waren die Delegierten 
unter sich und wählten ihre neue Vor-
standschaft für die nächsten fünf Jahre.

Kandidat für den Vorsitzenden war 
Holger Bornkessel aus Bamberg. Der 

40-Jährige verrichtet seinen Dienst bei 
der PI Bamberg-Stadt als stellvertreten-
der Dienstgruppenleiter und ist ge-
werkschaftlich schon viele Jahre auch 
auf Bezirksebene aktiv, z. B. zuletzt als 
stellvertretender Schriftführer und da-
vor als Beisitzer der JUNGEN GRUPPE. 

Er wurde einstimmig gewählt. Im An-
schluss an die Wahl des Vorstands be-
rieten die Delegierten noch über ver-
schiedene Anträge, die zum Teil auch 
kontrovers diskutiert wurden.

Nach dem vorzüglichen Mittagessen 
in der Klosterschänke ging es nun mit 
dem öffentlichen Teil weiter. 

Als erste „Amtshandlung“ begrüßte 
Holger Bornkessel die Ehrengäste, dar-
unter Herrn Staatssekretär Gerhard 
Eck, die Vizepräsidentin im Landtag, 
MdL Inge Aures (SPD) aus Kulmbach, 
den Vizepräsidenten im Landtag, MdL 
Peter Meyer (Freie Wähler) aus Bay-
reuth, und MdL Alexander König 
(CSU) aus Hof.

Vonseiten der Polizeiführung die 
Präsidenten Wolfgang Sommer von der 
Bereitschaftspolizei, Reinhold Kunkel 
vom PP Oberfranken und die Dienst-
stellenleiter der Dienststellen des Co-
burger Umlandes und aus der „GdP-
Familie“ die Ehrenvorsitzenden des 
Landesbezirks Bayern, Joachim Weiss 
und Harald Schneider, den Landesvor-
sitzenden Helmut Bahr, die meisten Be-
zirksvorsitzenden und den Landesseni-
orenvorsitzenden Günter Klinger.

Herr Staatssekretär Eck hielt ein Re-
ferat über die Polizei im Jahr 2020 aus 

der Sicht der Bayerischen Staatsregie-
rung, wobei dies größtenteils jedoch 
eine aktuelle Standortbestimmung dar-
stellte.

Herr Eck dankte allen Polizeibeam-
ten für ihr Engagement, wodurch es 
Bayern gelang, im Vergleich mit den 

anderen Bundesländern Marktführer 
für die Innere Sicherheit zu sein.

Die Grußworte erfolgten durch den 
Landrat des Kreises Lichtenfels, den 
Bürgermeister von Bad Staffelstein und 
den Polizeipräsidenten Reinhard Kun-
kel.

Zwischen den Mitgliedern des Land-
tags und Helmut Bahr entfachte sich 
unter der hervorragenden Moderation 
von Heiner Gremer vom Bayerischen 
Rundfunk eine Podiumsdiskussion 
über den Weg der Bayerischen Polizei 
zu dem im Referat von Herrn Staatsse-
kretär Eck angesprochenen Datum 
2020.

Von allen anwesenden Parteien wird 
die Stärkung der Bayerischen Polizei 
angestrebt, allerdings sind die Wege 
verschieden und auch die Prioritäten 
werden unterschiedlich bewertet. Dies 
demonstrierte Frau MdL Aures mit 
dem Hinweis, dass Mitte März (also 
kurz nach den Kommunalwahlen) ein 
Antrag der SPD auf Erhöhung des DUZ 
von der CSU abgelehnt wurde. Von 
Helmut Bahr wurden die Probleme des 
täglichen Dienstes und nicht nur die 
Zukunftsmusik angesprochen.

Holger Bornkessel bedankte sich im 
öffentlichen Teil des Bezirksgruppenta-
ges bei den ausscheidenden Vorstands-
mitgliedern Peter Schneider und Peter 
Krüger für ihr langjähriges Bezirks-
gruppenengagement. Satzungsgemäß 
schieden auch die Kassenprüfer Joseph 
Selig und Heinz-Jürgen Meisel aus. 
Zum Dank erhielten sie jeweils einen 
großen Präsentkorb.

Marcus Parczanny,
Schriftführer

Verlosung bis zum 
30. 6. 2014

Alle GdP-Mitglieder, die im ers-
ten Halbjahr 2014 bei unserem 
Energiepartner BayWa getankt ha-
ben, können bis 30. 6. 2014 ihre 
Rechnung an 0 89/57 83 88-21 fa-
xen.

Unter den eingesandten Rech-
nungen werden fünf Gutscheine 
im Wert von je 50,- EUR verlost!

Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

GdP SERVicE GmBh
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Jahreshauptversammlung der kG fürth

Im Februar hielt die GdP-Kreisgruppe Fürth in Zirn-
dorf traditionsgemäß im Feuerwehrhaus ihre Jahres-
hauptversammlung ab. Der Kreisvorsitzende Wolfgang 

Vogt konnte unter den Versammlungsteilnehmern u. a. 
den stellv. Landesvorsitzenden Peter Schall, den Vorsit-
zenden der BG Mittelfranken, Herbert Kern, und den 
Landesseniorenvorsitzenden Günter Klinger begrüßen. 
Während Herbert Kern und Günter Klinger ein Gruß-
wort sprachen, referierte Peter Schall über aktuelle ge-
werkschaftliche Themen, denen dann eine Diskussion 
folgte.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden im Rahmen 
der Versammlung folgende anwesende Mitglieder ge-
ehrt: Manfred Höfler für mehr als 55-jährige Mitglied-
schaft, Karl Dorfner für mehr als 50-jährige Mitglied-
schaft, Peter Feldmeier für mehr als 40-jährige 
Mitgliedschaft, Jochen Plannert und Birgit Vhynal für 
mehr als 30-jährige Mitgliedschaft, Herbert Kropstat, Ri-
chard Kurzenberger und Reinhard Suchy für mehr als 
20-jährige Mitgliedschaft.

Wolfgang Vogt

Neuwahlen bei der kreisgruppe Rottal/inn – 
christian Danzer zum neuen Vorsitzenden gewählt

Am 9. April 2014 fand die Mitglie-
derversammlung der Beamten sowie 
Tarifbeschäftigten der Kreisgruppe 
Rottal/Inn in Herbertsfelden im Gast-
hof Stanglbräu statt. Der langjährige 
Vorsitzende Xaver Gangkofer durfte 
neben den zahlreich erschienenen 
Pensionisten auch die Dienststellen-
leiter der PI Simbach a. Inn, EPHK 
Georg Meklin, und der PStF Simbach 
a. Inn, PHK Werner Münichsdorfner, 
begrüßen. Auch der BG-Vorsitzende 

und Personalrat 
Andreas Holz-
hausen sowie 
P e r s o n a l r a t 
Hans Hopper 
kamen zur Ver-
sammlung.

Xaver Gang-
kofer legte ei-
nen kurzen Re-
chenschaftsbe-
richt ab, in dem 
er besonders 
die finanzielle 
Unterstützung 
der vom Hoch-
wasser betrof-
fenen Kollegen 
im vorigen Jahr 
durch die KG 

Rottal/Inn und die Durchführung der 
Après-Ski-Fahrt in diesem Jahr 
durch Kollegen Christian Danzer 
hervorhob.

Anschließend hielt Andreas Holz-
hausen einen interessanten Vortrag 
über verschiedenste Themen, mit 
denen sich die GdP momentan be-
fasst. Hierbei ging er u. a. auf die 
Verhandlungen über den Zeitkorri-
dor für Schichtbeamte, Personalzu-
teilung, G8-Gipfel, Bekleidungs-

kommission, Wegfall der Alters- 
grenze für den PHM+Z und die Situ-
ation der Tarifbeschäftigten ein.

Nach Entlastung der alten Vor-
standschaft stand die Wahl der neu-
en Vorstandschaft an. Nachdem Xa-
ver Gangkofer nicht mehr zur Wahl 
antrat, wurde Christian Danzer zum 
neuen Vorsitzenden gewählt. Wei-
terhin auf ihren Posten blieben Bern-
hard Huber als stellvertretender Vor-
sitzender und Ulrike Hauner als 
Schriftführerin. Neu ins Amt gewählt 
wurden Manfred Sedlmeier als wei-
terer stellvertretender Vorsitzender, 
Matthias Kainz als Finanzvorstand 
sowie Raimund Kimböck und Erwin 
Ellinger als Kassenprüfer.

Der neue Vorsitzende durfte als 
erste Amtshandlung zusammen mit 
Andreas Holzhausen und Hans Hop-
per Otto Garhammer zu 40 Jahren 
GdP-Mitgliedschaft gratulieren und 
ein kleines Geschenk überreichen. 
Im Anschluss wurde Xaver Gangko-
fer von Hans Hopper mit persönli-
chen Worten aus dem Amt verab-
schiedet, und der neue Vorsitzende 
bedankte sich mit einem Geschenk 
für die hervorragende Arbeit.

Christian Danzer
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„Es war ein gelungener Abend!“ – 
so bezeichneten die Besucher den 
ersten von der Bezirksgruppe Ober-
bayern Süd organi-
sierten Polizeistamm-
tisch am 10. April in 
der Rosenheimer Gast- 
stätte Happinger Hof.

BG-Vorsitzender 
Michael Ertl begrüßte 
seine zahlreichen 
Gäste aus Nah und 
Fern und freute sich 
sichtlich, dass nicht 
nur Kolleginnen und 
Kollegen der GdP sei-
ner Einladung gefolgt 

Erster Polizeistammtisch
waren. „Zu diskutie-
ren gibt es genü-
gend zu polizeispe-
zifischen Themen“, 
so Michael Ertl und 
wünschte neben ei-
nem gemütlichen 
Abend einen lebhaf-
ten Erfahrungsaus-
tausch in entspann-
ter Atmos-phäre. 

Dass dies nicht 
das letzte Treffen 
sein würde, konnte 

man aus manch sachbezogenen The-
men und Diskussionen heraushören. 
Anregungen hierfür gibt es genü-

gend, die auch bei künftigen Stamm-
tischabenden reichlich Gehör finden. 
Die Vorsitzenden der zuständigen 
Kreisgruppen nehmen gerne entspre-
chende Themen mit in ihre Gremien. 

Selbstverständlich nimmt das Or-
ganisationsteam auch Vorschläge für 
unser nächstes Treffen an.

Conny Rogner

fiLmtiPP

Der blinde fleck – täter. 
Attentäter. Einzeltäter?

„Der blinde Fleck“ erzählt von dem 
BR-Reporter Ulrich Chaussy (Benno 
Fürmann) und seinen Recherchen zu 
dem blutigen Terroranschlag auf das 
Oktoberfest vom 26. September 1980. 
Es ist der bisher schwerste Anschlag 
in der Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland: 13 Menschen wur-
den getötet und mehr als 200 zum Teil 
schwer verletzt. Bei seinen Recher-
chen stößt Chaussy auf Ungereimt-
heiten. Bald beginnt er, Zweifel an 
den offiziellen Ermittlungsergebnis-
sen und der von dem Leiter des 
bayerischen Staatsschutzes, Dr. Hans 
Langemann (Heiner Lauterbach), 
vertretenen Einzeltäterversion zu he-
gen. Die Suche nach der Wahrheit 
wird zu Chaussys Lebensaufgabe 
(Quelle: Bayerischer Rundfunk).

Blinder Fleck bezeichnet in der So-
zialpsychologie die Teile des Selbst 
oder Ichs, die von einer Persönlich-
keit nicht wahrgenommen werden.

Am Ort des Anschlags gestaltete der 
Bildhauer friedrich koller 2008 das Denkmal 
neu. Seine rostige, durchlöcherte Stahlwand 
um die Stele herum wirkt wie von einer 
Explosion zerfetzt.

foto und text: Werner Brandl
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